
Anamnes'sches Gespräch Au'smus oder ADHS 
 
Möchten Sie keine vollständige Diagnos5k durchführen, sondern sich in einem persönlichen Gespräch 
nur über Ihre Symptoma5k austauschen, so biete ich Ihnen ein gezieltes anamnes5sches Gespräch an. 
Dieses dauert 50 Minuten und kann sowohl in der Praxis als auch online per Videotelefonie staIinden. 
Das Gespräch eignet sich insbesondere, wenn Sie für sich selbst oder zur Iden5tätsklärung 
herausfinden möchten, ob Au5smus oder ADHS bei Ihnen vorliegen könnte, Sie jedoch keine 
Nachteilsausgleiche, keinen GdB oder eine formale Diagnos5k benö5gen. 
 
In diesem Termin erhebe ich gemeinsam mit Ihnen einen Teil der Au5smus- oder ADHS-spezifischen 
Merkmale, die auch Bestandteil einer vollständigen Diagnos5k wären. Am Ende des Gesprächs erhalten 
Sie eine mündliche Rückmeldung und eine erste Einschätzung, ob Au5smus oder ADHS wahrscheinlich 
ist oder eher nicht. Ein vorheriges Screening kann sehr hilfreich sein, ist jedoch nicht zwingend 
erforderlich. 
 
Gerne können Sie mir vorab s5chpunktar5g auf maximal einer A4-Seite (SchriVgröße 12) Informa5onen 
zu Ihrer Symptoma5k per E-Mail zusenden. Diese benö5ge ich eine Woche vor dem Termin. 
 
Das Honorar für das anamnes5sche Gespräch beträgt 201,12€ für 50 Minuten. Jede weitere 
angefangene 5-Minuten-Einheit kostet 20,11€. Falls gewünscht, halte ich die Ergebnisse und einen 
möglichen Au5smus- oder ADHS-Verdacht schriVlich fest; hierfür berechne ich zusätzlich 50,28 Euro. 
Da die Zeit hierfür nicht ausreicht, ist es leider nicht möglich, beide Neurodivergenzen in einem 
einzigen Gespräch zu betrachten. 
 
Für die verbindliche Terminbuchung gilt folgende Regelung: 
Zur Reservierung des Termins ist eine Terminreservierungsgebühr in Höhe von 60,00€ zu entrichten. 
Diese Gebühr ist innerhalb von 7 Tagen zu entrichten. Erst nach Zahlungseingang ist der Termin fest für 
Sie reserviert. Die Gebühr wird vollständig auf das Honorar für das anamnes5sche Gespräch 
angerechnet.  
 
Stornierungen sind wie folgt geregelt: 
Absagen müssen schriVlich erfolgen. 

• Bei Absagen bis 10 Tage vor dem Termin wird die Reservierungsgebühr abzüglich einer 
Verwaltungspauschale von 20,00€ erstacet. 

• Bei Absagen zwischen 10 und 48 Stunden vor dem Termin wird die Reservierungsgebühr 
vollständig einbehalten. 

• Bei Absagen unter 48 Stunden oder bei Nichterscheinen wird das gesamte Honorar gemäß 
§615 BGB fällig, da der Termin kurzfris5g nicht erneut vergeben werden kann. 

 
Diese Regelung gilt unabhängig vom Absagegrund und ermöglicht einen verlässlichen Praxisbetrieb, da 
für jeden Termin eine exklusive Zeit freigehalten wird. 
 
Möchten Sie ein anamnes'sches Gespräch führen, übermiKeln Sie mir biKe: 

• Ihre Adresse 
• Ihr Geburtsdatum 
• die Angabe, ob der Termin online oder vor Ort staIinden soll 
• sowie eine Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind (falls es beim Online-Termin 

technische Probleme gibt) 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und für eine verlässliche Koopera5on bei der Terminplanung. 
 


